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2022 
Sechste Änderung der Satzung 

der Rheinischen Versorgungskasse 
für Gemeinden und Gemeindeverbände 

Vom 10. Juni 1997 

Aufgrund des § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversor­
gungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen VKZVKG 
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. November 
1984 (GV.NW. S. 694), zuletzt geändert durch das Erste 
Gesetz zur Anderung des VKZVKG vom 18. Dezember 
1996 (GV.NW. S. 567), hat der Verwaltungsrat der Rheini­
schen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeinde 
verbände gern. § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der Satzung in seiner 
Sitzung am 10. Juni 1997 wie folgt beschlossen: 

I. 

Die Satzung der Rheinischen Versorgungskasse für 
Gemeinden und Gemeindeverbände vom 19. November 
1985 (GV.NW. 1986 S. 71), zuletzt geändert durch die 
Fünfte Ändl?rung der Satzung der Rheinischen Versor­
gungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände vom 
18. Mai 1995 (GV.NW. S. 1185), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Nach § 36 erhält die Inhaltsübersicht folgende Fas­
sung: 

"Abschnitt IX: 
Beihilfekasse 

§ 37 Leistungen der Beihilfekasse 
§ 38 Beginn der Beihilfegewährung 
§ 39 Kündigung 
§ 40 Umlage und Erstattung 
§ 41 Umlagegruppen 
§ 42 Bemessungsgrundlage 
§ 43 Festsetzung und Zahlung der Umlage für die 

Beihilfekasse 
§ 44 Rücklage der Beihilfekasse 
§ 45 Verteilung des vorhandenen Rücklagenbestan­

des bei Auflösung der Beihilfekasse 
§ 46 Beihilfefestsetzung für Landesbedienstete 

Abschnitt X: 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 47 Versorgung nach dem G 131 
§ 48 Umlagegemeinschaft "Handwerk und Genos­

senschaften" 
§ 49 Mitgliedschaft juristischer Personen des priva-

ten Rechts 
§ 50 Öffentliche Bekanntmachung 
§ 51 Durchführungsvorschriften 
§ 52 Inkrafttreten" 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 
,,(2) IDie Versorgungskasse nimmt darüber hinaus 
auf Antrag ihrer Mitglieder (§ 3) in deren Namen 
und Auftrag die Aufgaben der Beihilfen-Fest­
setzungsstellen für Beihilfeberechtigte wahr. 
2Insoweit wird auch für Pflichtmitglieder nur eine 
freiwillige Mitgliedschaft begründet. 3Die Berech­
nung, Festsetzung und Zahlbarmachung von Bei­
hilfen erfolgen durch eine Sonderkasse (Beihilfe­
kasse, Abschnitt IX). 4Das Vermögen der Beihilfe­
kasse haftet nur für die Verbindlichkeiten der 
Beihilfekasse. sDie Versorgungskasse haftet nicht 
für die Verbindlichkeiten der Beihilfekasse. 6Die 
Beihilfekasse trägt die anteiligen Verwaltungsko­
sten. 7Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Satz angefügt: 
,,§ 2 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) IAls freiwillige Mitglieder können zugelassen 
werden 

a) andere Gemeinden und Gemeindeverbände, 
b) sonstige Körperschaften, Anstalten und Stif­

tungen des öffentlichen Rechts, 
c) Fraktionen des Landtags Nordrhein-Westfalen, 
d) kommunale Spitzenverbände und vergleich­

bare kommunale Spitzenorganisationen, 
e) juristische Personen des privaten Rechts, an 

denen Gemeinden oder Gemeindeverbände 
überwiegend beteiligt sind, 
soweit sie ihren Sitz im Geschäftsbereich der 
Versorgungskasse, die unter e) bezeichneten 
juristischen Personen des privaten Rechts im 
Bereich des Landschaftsverbands Rheinland 
haben. 2Die Mitgliedschaft kann sich auf die 
Beihilfekasse (§ 2 Abs. 2) beschränken. 3Die 
Zulassung der unter e) genannten juristischen 
Personen des privaten Rechts bedarf neben der 
Zustimmung des Verwaltungsrates der Geneh­
migung des Innenministeriums." 

4. § 6 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2. erhält folgende Fassung: 
,,2.der Haushaltsplan, die Jahresrechnung (Entla­
stung des Leiters und des Geschäftsführers) sowie 
die Aufstellung eines Wirtschaftsplans anstelle 
eines Haushaltsplans und die Feststellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts," 

b) In Nummer 9. wird die Zahl ,,41" durch die Zahl 
,,51" ersetzt. 

c) Nach Nummer 10. wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende neue Nummer 11. 
angefügt: 
,,11. Grundsatzangelegenheiten der Beihilfekasse 
und ihrer Finanzierung." 

5. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte "nach Maßgabe dieser 
Satzung" gestrichen. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 
,,2 Anstelle eines Haushaltsplanes kann ein Wirt­
schaftsplan aufgestellt werden." 

6. In § 9 Absatz 1 werden die Wörter "der Innenmini­
ster" durch die Wörter "das Innenministerium" und 
in Absatz 2 werden das Wort "Innenministers" durch 
das Wort " Innenministeriums " ersetzt. 

7. In § 16 Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
angefügt: 

"Die Vorschriften über die Beihilfekasse bleiben 
unberührt. " 

8. In § 23 werden die Wörter "dem Bundeskindergeldge­
setz" durch die Wörter "den kindergeldrechtlichen 
Vorschriften" ersetzt. 

9. In § 24 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter "des 
Bundeskindergeldgesetzes" durch die Wörter "der 
kindergeldrechtlichen Vorschriften" ersetzt. 

10. In § 29 Absatz 7 Satz 4 wird die Zahl ,,2" durch die 
Zahl ,,3" ersetzt. 

11. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 
angefügt: 
,,4Hat der Verwaltungsrat beschlossen, daß an­
stelle eines Haushaltsplans ein Wirtschaftsplan 
aufzustellen ist (§ 6 Satz 2 Nr. 2), sind die für die 
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
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Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß 
anzuwenden. " 

b) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

,,(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten entsprechend für die 
Beihilfekasse ... 

12. Nach § 36 wird folgender neuer Abschnitt IX einge­
fügt: 

"Abschnitt IX 
Beihilfekasse 

§ 37 
Leistungen der Beihilfekasse 

(1) IDie Versorgungskasse übernimmt auf Antrag für 
ihre Mitglieder (§ 3) die Berechnung, Festsetzung und 
Zahlung von Beihilfen, die aufgrund der jeweils 
geltenden Beihilfevorschriften Beamten und Arbeit­
nehmern dieser Einrichtungen zu geWähren sind. 2Die 
Leistungspflicht erstreckt sich auch auf die im Ruhe­
stand befindlichen ehemaligen Mitarbeiter der Mit­
glieder der Beihilfekasse, soweit ihnen Beihilfe nach 
den einschlägigen Vorschriften zu gewähren ist. 

(2) IDiese Leistungen werden im Namen und im 
Auftrag des Mitglieds gewährt. 2Die Beihilfekasse 
trifft im Namen des Mitglieds die notwendigen Ent­
scheidungen. 3Eine Vertretung in Rechtsstreitigkeiten 
setzt die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht 
voraus. 4Weicht das Mitglied zu Lasten der Umlagege­
meinschaft von der Auffassung der Beihilfekasse ab, 
so kann die Beihilfekasse die Ubernahme der bewil­
ligten Leistungen ablehnen. 5Bei Ansprüchen des 
Mitglieds gegen Dritte auf Schadensersatz oder son­
stige Leistungen ist § 25 Absatz 1 und Absatz 2 
entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Beihilfekasse 
die für die Festsetzung der Beihilfen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(4) Im Einvernehmen mit dem jeweiligen Mitglied 
können Beihilfeberechtigte ihre Beihilfeanträge un­
mittelbar bei der Beihilfekasse einreichen. 2Die An-
t. bei erstmaliger Antragstellung und bei 

in den persönlichen Verhältnissen des 
Antragstellers mit einer Bestätigung des Mitgliedes 
zu versehen, daß die im Antrag angegebenen persönli­
chen Daten zutreffend sind. 

§38 
Beginn der Beihilfegewährung 

(1) Die Beihilfekasse kann die Übernahme von Beihil­
feleistungen ablehnen, wenn der Beihilfeanspruch vor 
dem Beitritt zur Beihilfekasse begründet wurde. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Beihilfeleistung im 
Erstattungswege gewährt wird. 

§ 39 
Kündigung 

IDas Mitglied kann seine im Rahmen des § 37 Ab­
satz 1 be~ndete Mitgliedschaft zur Beihilfekasse 
kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre 
zum Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres. ~benso 
steht der Beihilfekasse eine Kündigungsmöglichkeit 
entsprechend § 12 Absatz 2 und Absatz 3 zu. 

§ 40 
Umlage und Erstattung 

(1) IDie für Beihilfeleistungen, Verwaltungskosten 
und die Rücklagenzuführung erforderlichen Mittel 
werden, soweit nicht durch Beschluß des Verwal­
tungsrates der Erstattungsweg eröffnet ist, durch 
Umlage aufgebracht. 2§ 32 Absatz 3 bis Absatz 5 gilt 
entsprechend. 3Für das Umlageverfahren der Beihil­
fekasse gelten im übrigen die Vorschriften der §§ 41 
bis 43. 

(2) Der Verwaltungsrat kann die Umlagefinanzierung 
generell und in besonderen Gemeinschaften auf Spit­
zenrisiken (Übersteigen eines bestimmten Betrages-

durch die Summe der Beihilfen für einen Beihilfebe­
rechtigten pro Haushaltsjahr) begrenzen und, soweit 
ein solches Risiko nicht betroffen ist, die Finanzie­
rung im Erstattungswege regeln. 

(3) Bei einer Änderung des Finanzierungsverfahrens 
gemäß Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 steht den 
Mitgliedern ein außerordentliches Kündigungsrecht 
zum Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres zu. 

§ 41 
Umlagegruppen 

Der Leiter der Kasse bildet mit Zustimmung des 
Verwaltungsrates unter Berücksichtigung des unter­
schiedlichen Aufwandes bestimmter Gruppen von 
Beihilfeberechtigten Umlagegruppen. 

§ 42 
Bemessungsgrundlage 

(1) IBemessungsgrundlage für die Umlage ist die Zahl 
der Anspruchsberechtigten. 2Sie wird in den einzel­
nen Gruppen in gleichen Beträgen erhoben. 

(2) Anspruchsberechtigte, die wegen einer geringeren 
als der regelmäßigen Arbeitszeit (Teilzeitkräfte) nur 
einen anteiligen Beihilfeanspruch haben, sind nur 
diesem Anteil entsprechend zu berücksichtigen. 

(3) Stichtag für die Ermittlung der Bemessungsgrund­
lage ist der 1. Januar des jeweiligen Haushaltsjahres. 

§ 43 
Festsetzung und Zahlung 

der Umlage für die Beihilfekasse 

Der Umlagesatz ergibt sich aus der Gegenüberstel­
lung der von der Beihilfekasse im Laufe des Jahres 
gezahlten Beihilfen, Verwaltungskosten und Rückla­
genzuführungen zu der in § 42 genannten Bemes­
sungsgrundlage. 

§44 
Rücklage der Beihilfekasse 

(1) IMit Zustimmung des Verwaltungsrates kann für 
den Bereich des Umlageverfahrens bis zur Höhe der 
vierfachen durchschnittlichen Monatsausgaben für 
Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten eine 
Rücklage gebildet werden. aDer Durchschnitt der 
Monatsaufwendungen ermittelt sich dabei nach den 
im jeweils vorangegangenen Haushaltsjahr angefalle­
nen Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten. 

(2) lDie Rücklage dient vorrangig der Sicherung einer 
ausreichenden Liquidität. 2Darüber hinaus kann sie 
dazu eingesetzt werden, eine möglichst gleichmäßige 
jährliche Belastung der Mitglieder durch die Umlage 
zu erreichen. 3§ 20 GemHVO findet keine Anwendung. 
4§ 35 Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann in den ersten fünf 
Jahren des Bestehens der Beihilfekasse jeder Über­
schuß aus der Beihilfeumlage zur Aufstockung der 
Rücklage verwandt werden. 

§ 45 
Verteilung des vorhandenen Rücklagenbestandes 

bei Auflösung der Beihilfekasse 

Bei Auflösung der Beihilfekasse ist der zu diesem 
Zeitpunkt vorhandene Rücklagenbestand im Verhält­
nis der Bemessungsgrundlage (§ 42) des einzelnen 
Mitglieds im letzten Haushaltsjahr zur Summe der 
Umlagebemessungsgrundlage aller Mitglieder für den 
gleichen Zeitraum auf die Mitglieder zu verteilen." 

§ 46 
Beihilfefestsetzung 

für Landesbedienstete 
Mit Zustimmung des Finanzministeriums kann die 
Beihilfekasse auf Veranlassung eines Mitglieds die 
diesem obliegende Beihilfefestsetzung für Bedien­
stete des Landes Nordrhein-Westfalen durchführen. 
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13. Der bisherige Abschnitt IX wird Abschnitt X. 

14. Die bisherigen §§ 37 bis 42 werden §§ 47 bis 52. 

11. 
Inkrafttreten 

Die Änderung der Satzung tritt mit Wirkung vom 
1. Juli 1997 in Kraft. 

Cochem, den 10. Juni 1997 

Heukamp 

Vorsitzender des Verwaltungsrates 

Hürtgen 

Schriftführer 

Die vorstehende Sechste Änderung der Satzung der 
Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Ge­
meindeverbände hat das Innenmininisterium des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Erlaß vom 14. August 1997 
III A 4 - 37.65.20 - 4310/97 genehmigt. Sie wird nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die kommunalen Versor­
gungskassen und Zusatzversorgungskassen im Lande 
Nordrhein-Westfalen - VKZVKG - bekanntgemacht. 

Köln, den 29. August 1997 

Rheinische Versorgungskasse 
für Gemeinden und Gemeindeverbände 

Der Leiter der Kasse 

Esser 

Verordnung 
über die Beiträge an die Tierseuchenkasse 

für das Jahr 1998 
(TSK-BeitragsVO 1998) 

Vom 8. August 1997 

Aufgrund des § 12 des Ausführungsgesetzes zum Tier­
seuchengesetz (AGTierSG-NW) in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 29. November 1984 (GV. NW. S. 754), 
geändert durch Gesetz vom 6. Oktober 1987 (GV. NW. 
S. 342), wird verordnet: 

§ 1 

(1) Für Tiere in Nordrhein-Westfalen werden die von 
den Tierbesitzern für das Jahr 1998 zu erhebenden 
Beiträge wie folgt festgesetzt: 

1. Ziegen 
Beiträge werden nicht erhoben. 

2. Pferde 
Beiträge in Beständen mit 
1 bis 2 Tieren je Bestand 
3 und mehr Tieren je Tier 

3. Rinder 
Beiträge in Beständen mit 

1 bis 5 Tieren je Bestand 
6 bis 50 Tieren je Tier 

51 bis 100 Tieren je Tier 
101 und mehr Tieren je Tier 

= 10,00 DM 
= 5,00 DM 

= 10,00 DM 
1,85 DM 
1,85 DM 
2,10 DM 

- GV. NW. 1997 S. 320. 4. Schweine 

820 
.. Siebte Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten 

nach dem Sozialgesetzbuch 
Vom 21. August 1997 

Aufgrund des § 90 Abs. 2 und 3 des Sozialgesetzbuches 
- Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung­
(SGB IV) vom 23. Dezember 1976 (BGBL I S. 3845), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. April 1997 (BGBl. I S. 968), 
und aufgrund des § 5 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO 
SGB) vom 13. Dezember 1989 (GV. NW. S. 679), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 1. Juli 1997 (GV. NW. 
S. 181), wird verordnet: 

Artikel 1 

In § 3 Abs. 2 der ZuVO SGB wird nach Nummer 16 
folgende Nummer 16 a eingefügt: 

,,16a. die Bau-Berufsgenossenschaft Rheinland und 
Westfalen" 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 21. August 1997 

Der Minister für Arbeit 
Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Axel Horstmann 

- GV. NW. 1997 S. 322. 

Beiträge in Beständen mit 
1 bis 2 Tieren je Bestand 
3 bis 50 Tieren je Tier 

51 bis 300 Tieren je Tier 
301 bis 500 Tieren je Tier 
501 bis 750 Tieren je Tier 
751 und mehr Tieren je Tier 

5. Schafe 
Beiträge in Beständen mit 

1 bis 9 Tieren je Bestand 
10 und mehr Tieren je Tier 

6. Geflügel 
a) Hühner 

Beiträge für Hühner 
je angefangene hundert Tiere 

b) Gänse, Enten, Truthühner 
Beiträge für Gänse, Enten, Truthühner 
je Tier 

10,00 DM 
'" 5,15 DM 

5,25 DM 
5,40 DM 
5,40 DM 
5,75 DM 

= 10,00 DM 
= 1,10 DM 

1,50 DM 

0,06 DM 

(2) Bestand im Sinne dieser Verordnung sind alle Tiere 
einer Art, die in räumlichem Zusammenhang gehalten 
oder gemeinsam ver- und entsorgt werden. 

§2 

(1) Die Beiträge sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Bescheides zu zahlen. Maschinell erstellte 
Rechnungen gelten als Bescheide. 

(2) Beim Geflügel werden Beiträge unter 10,00 DM nicht 
erhoben. 

(3) Bei Schweinen wird für alle Bestände mit mehr als 
zwei Schweinen ein Bonus von 20 v.H. auf den Gesamt­
beitrag für Schweine gewährt, wenn der Tierbesitzer sich 
verpflichtet, im Beitragsjahr entweder keine Schweine in 
seinen Bestand aufzunehmen oder ausschließlich 
Schweine aus nordrhein-westfälischen Betrieben zu be­
ziehen. Im Schadensfall ist die Einhaltung der Verpflich­
tung nachzuweisen. 

(4) Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr 1998. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 45 vom 26. September 1997 

§3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die TSK-BeitragsVO 1997 vom 8. Juli 
1996 (GV. NW. S. 326) sowie die TSK-Beitragsnacherhe­
bungs-VO vom 30. Juni 1997 (GV. NW. S. 202) außer Kraft; 
diese Verordnungen sind weiter für Beitragsforderungen 
aus dem Jahr 1997 anzuwenden. 

Düsseldorf, den 8. August 1997 

Die ~inisterin 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Bärbel Höhn 

- GV. NW. 1997 S. 322. 
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